
 2494 der Beilagen XXVII. GP - Ausschussbericht NR - Gesetzestext 1 von 1 

 

 

 

 
Bundesgesetz, mit dem Finanzausgleichsgesetz 2024 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Finanzausgleichsgesetz 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 2 wie folgt: 
 „§ 2. Tragung des Aufwandes für die Ausgleichszulagen“ 

2. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 29 Abs. 5 folgender Eintrag eingefügt: 
 „§ 29a. Zweckzuschüsse für Wohnbauförderung“ 

3. In § 25 Abs. 1 lautet der letzte Satz: 
„Von diesen Mitteln erhalten die Länder 386 274 000 Euro und die Gemeinden 99 726 000 Euro 
jährlich.“ 

4. Nach dem § 29 wird folgender § 29a samt Überschrift eingefügt: 
„Zweckzuschüsse für Wohnbauförderung 

§ 29a. (1) Der Bund gewährt den Ländern zum Zwecke der Förderung des Wohnbaus (Neubau und 
Sanierung) durch natürliche Personen in Form von Förderungsdarlehen im Rahmen der 
Wohnbauförderung des Landes in den Jahren 2024 und 2025 in Höhe von maximal 200 000 Euro mit 
einem maximalen Zinssatz von 1,5 % p.a. einen Zuschuss zu den vom Land zu leistenden Zinsen für die 
dafür beim Bund über die ÖBFA aufgenommenen Darlehen. 

(2) Der Zuschuss gemäß Abs. 1 wird für Darlehen gewährt, die den Ländern vom Bund über die 
ÖBFA gemäß § 2 Abs. 4 Z 1 des Bundesfinanzierungsgesetzes, BGBl. Nr. 763/1992, mit einer 
maximalen Laufzeit von 30 Jahren gewährt wurden und ist auf ein Darlehensvolumen (Zuzählbetrag) von 
insgesamt 500 Millionen Euro beschränkt. Die länderweisen Anteile am maximalen Darlehensvolumen 
richten sich nach der im Jahr 2024 anzuwendenden Volkszahl. 

(3) Der Zuschuss wird aus der Differenz zwischen dem vom Land aufgrund der Emissionsrendite 
effektiv zu tragenden Zinssatz zum Zinssatz von 1,5 % p.a. ermittelt und wird für Zinsen, die bis zum 
Ende des Jahres 2028 fällig sind, gewährt. Rückflüsse aus Förderungsdarlehen, die aus einem Zuschuss 
gemäß Abs. 1 finanziert wurden, verbleiben dem Land, sind allerdings bis zum Ende des Jahres 2028 für 
Zwecke der Wohnbauförderung zu verwenden. 

(4) Bedingung für die Gewährung von Zweckzuschüssen gemäß Abs. 1 ist weiters, dass ein Land in 
Förderverträgen für die Schaffung von Wohnraum die antispekulative Maßnahme des §§ 15h WGG auf 
die Dauer der Förderung, jedenfalls jedoch für 25 Jahre ab Abschluss des Fördervertrages, für sinngemäß 
anwendbar erklärt. 

(5) Bedingung für die Gewährung von Zweckzuschüssen gemäß Abs. 1 an ein Land ist, dass die 
Darlehen gemäß Abs. 1 in den Jahren 2024 bis 2025 vom Land zusätzlich zu der aus Landesmitteln 
finanzierten Wohnbauförderung verwendet werden.“ 
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